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Anforderungen des Bodenschutzes
bei Geländeauffüllungen und Rekultivierungen
Raimund KOHL

1. E in le itu n g
Das bei Baumaßnahmen anfallende Bodenmaterial 
nimmt den weitaus größten Anteil am gesamten 
Abfallaufkommen ein. An Stelle der bisherigen Be
seitigung auf Erd- und Bauschuttdeponien wird an
fallendes Bodenmaterial im Sinne des Kreislauf
wirtschaftsgedankens zunehmend einer Verwer
tung zugeführt. Sinnvolle Verwendungsmöglich
keiten bieten sich vorrangig in der Technischen 
Verwertung als Rohstoff z.B. für Ziegeleien oder 
Zementwerke oder als Baustoff für Erdbauwerke an 
(UMWELTMINISTERIUM BADEN-WÜRTTEM
BERG 1993). Vorrang hat stets auch die Vermei
dung. Mit planerischen Vorgaben wie z.B. durch 
geeignete Trassenwahl bei Verkehrswegen, durch 
den Verzicht auf Unterkellerung oder durch Höher
legen des Erschließungsniveaus in Bebauungsge
bieten kann Bodenmaterial vermieden oder zumin
dest mengenmäßig stark reduziert werden.
Neben dem Einsatz für Rekultivierungen wird nicht 
zuletzt aus Kostengründen immer mehr Bodenma
terial für Geländeauffüllungen auf landwirtschaft
lich genutzten Böden eingesetzt. Unkontrollierte und 
nicht fachgerechte Ablagerung von Bodenmaterial 
kann allerdings die anstehenden Böden in ihren 
Funktionen sowie benachbarte Umweltkomparti
mente beeinträchtigen. Im folgenden Beitrag werden 
fachliche Regelungen vorgestellt, die eine umwelt
verträgliche Verwertung von Bodenmaterial zur 
Bodenverbesserung oder Rekultivierung gewährlei
sten sollen. Sie basieren auf bestehenden Regelwer
ken des UMWELTMINISTERIUMS BADEN-WÜRT
TEMBERG (1994, 1991), den Technischen Regeln 
der BUND-LÄNDER-ARBEITSGEMEINSCHAFT 
BODENSCHUTZ (LABO 1997) als bundesweite 
Empfehlung sowie der DIN Norm 19730 (1998) und 
der im Entwurf vorliegenden Norm der Internatio
nal Organisation for Standardisation (ISO 1997). 
Die genannten Regelwerke weisen sowohl vom Be
wertungsansatz, wie auch bezüglich der inhaltlichen 
Anforderungen weitgehende Übereinstimmung auf.

2. R echtliche G rundlagen und  allgem eine  
A n forderungen

Ausgehend von den bestehenden rechtlichen Ver
pflichtungen im Bodenschutzrecht (z.B. Landesbo
denschutzgesetz Baden-Württemberg, Bundesbo
denschutzgesetz), Naturschutzrecht, Abfallrecht 
und Baurecht sind in den genannten Regelwerken

im wesentlichen folgende Grundsätze formuliert, 
die bei der Verwertung von Bodenmaterial neben 
weiteren Zielen des Boden-, Natur- und Gewässer
schutzes sowie des Immissionsschutzes zu beachten 
sind:
• Verschlechterungsverbot: Der Einsatz von Bo

denmaterial darf nicht zu einer Beeinträchtigung 
der Bodenfunktionen oder anderer Umweltbe
reiche wie z.B. Oberflächengewässer führen. 
Verdünnungsverbot: Die für eine unschädliche 
Verwertung maßgeblichen Konzentrationen an 
Schadstoffen dürfen zum Zweck einer umwelt
verträglichen Verwertung weder durch die Zu
gabe von weniger kontaminiertem Bodenmate
rial noch durch Vermischung mit anderen Stof
fen verändert werden.
Nützlichkeit: Bei Geländeauffüllungen, d.h. 
beim Auf bringen von Bodenmaterial auf Böden 
ist über das Verschlechterungs verbot hinaus der 
Erfüllungsgrad mindestens einer Bodenfunkti
on zu verbessern. Eine wertgebende Wirkung 
wird vor allem durch die Vergrößerung der 
durchwurzelbaren Bodenschicht (Funktion als 
Standort für Kulturpflanzen) erzielt, womit z.B. 
Erosionsverluste ausgeglichen werden können.

Bei Rekultivierungen soll zumindest langfristig die 
ursprüngliche Leistungsfähigkeit des Bodens in sei
nen natürlichen Funktionen wiederhergestellt wer
den.

3. U ntersuchungen
Bei der Verwertung von Bodenmaterial wird so
wohl die Beschaffenheit des Bodenmaterials als 
auch die des Bodens am Verwertungsort betrachtet. 
Um den Anforderungen eines funktionierenden 
V erwaltungsvollzugs gerecht zu werden, be
schränkt man sich auf ein Mindestmaß an Untersu
chungsaufwand.
U n tersuch u n gsb ed arf a u f Schadstoffe
Bevor im Rahmen einer Baumaßnahme Boden aus
gehoben wird, ist eine historische Erkundung (Nut
zungsgeschichte) des Entnahmestandortes durchzu
führen. Nur wenn aus den Ergebnissen dieser Vor
erkundung Anhaltspunkte für eine Kontamination 
des Bodenmaterials, d.h. Schadstoffgehalte ober
halb des Hintergrundwertes (LABO 1995) abgelei
tet werden können, ist eine Untersuchung erforder
lich. Die Verdachtsfälle werden in folgende Fall-
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Tabelle 1
Verwertungsklassen in Abhängigkeit vom Gehalt an Schadstoffen nach LABO (1997) und DIN (1998).

Verwerteg&ldasse Scbadstoitgesamtgehaiie unterhalb

0
uneingeschränkt geeignet

Hintergrundwert*

1
eingeschränkt geeignet

Anforderungen potentieller Nutzungen und 
Schutzgüter* *

* Länderspezifische Werte, z.B. tongehalts- bzw. gesteinsbezogene Hintergrundwerte (LABO 1995)
** Bodenwerte der Klärschlammverordnung, Z 1.1-Bodenwerte der LAGA (1994) für Thallium, PAK, PCB 

und Mineralöl-KW

Tabelle 2
Verwertungsklassen in Abhängigkeit von Bodenart und Grobbodenanteil (LABO 1997).

Yerwertungsidiisse* Bodenartenbauptgruppen 
des Feinbodens

Grobbodenanted
(Vol-%)**

A, besonders geeignet Schluffe,
Lehme

B, geeignet
Sande

C,eingeschränkt geeignet
Tone

a, besonders geeignet
< 1 %

b, geeignet
1 - 10%

c, eingeschränkt geeignet
10- 30%

** Als Grobboden werden Korngrößen > 2 mm 0  gekennzeichnet. Beträgt die maximale Korngröße weniger 
als 20 mm 0 ,  kann dies zu einer höheren Einstufung fuhren. Bodenmaterial mit Blöcken > 200 mm 0  ist 
ungeeignet.

gruppen unterschieden und lösen auf jeden Fall eine 
Untersuchung aus:

Betriebsverdachtsflächen (einschl. Altlasten), 
Ausbringungsflächen für Abfälle,
Rieselfelder,
Immissionsexponierte Lage (z.B. Straßenrand, 
Waldstandorte),
Überschwemmungsflächen, Gewässersedimente, 
Geologische Sonderstandorte,
(Historische) Bergbaustandorte,
Flächen mit Intensivnutzungen,
Klein- und Hausgärten, Reb- und Hopfenanlagen.

Vorgaben zur Probennahme wie sie z.B. das LABO- 
Regelwerk (1997) enthält, sollen sicherstellen, daß 
mit den entnommenen Proben der zu beurteilende 
Boden bzw. das Bodenmaterial repräsentiert wird.

Die für die weitere Bewertung notwendigen Prüf
kriterien können entweder anhand aussagekräftiger 
Unterlagen bei gleichzeitiger Überprüfung der An
gaben vor Ort oder durch Untersuchungen ermittelt 
werden. Untersuchungen des Bodenmaterials soll
ten nach Möglichkeit vor dem Ausbau stattfinden.

4. E instufung des B odenm aterials
Eine Verwertung von Bodenmaterial setzt immer 
voraus, daß dessen Eignung, aber auch die des Bo
dens am Aufbringungsort, entsprechend der ge
nannten Verwertungsgrundsätze nachgewiesen wird. 
Die Regelwerke sehen hierfür Prüfkriterien vor, um 
die chemische, physikalische und ggf. biologische 
Beschaffenheit der Böden zu ermitteln und zu be
werten.
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Abbildung 1
Unzulässige Geländeauffüllung eines Nie- 
dermoorstandortes mit Lößmaterial. Moor
böden weisen eine besondere Ausprägung 
der Funktion "Standort für natürliche Vege
tation" auf. Auffüllungen beeinträchtigen 
diese Funktion erheblich oder nachhaltig 
(Foto: HEINRICHSMEIER).

Abbildung 2
Unsachgemäße Geländeauffüllung einer 
Streuobstwiese. Das Bodenmaterial ist nicht 
kulturfähig (Steinanteil) und der humose 
Oberboden wurde vor der Aufbringung 
nicht entfernt (Foto: PODDING).

Abbildung 3
Fachgerechte Rekultivierung einer Kies
grube zur Wiederherstellung der Böden mit 
ihren natürlichen Funktionen. Entspricht 
den Zielen des Bodenschutzes (Foto: HEIN
RICHSMEIER).

Schadstoffe
Prüfkriterien sind die Gesamtgehalte an anorgani
schen und organischen Schadstoffen. Zu deren Be
wertung sind zusätzlich pH-Wert sowie die Tonge
haltsgruppe (Bodenart) zu ermitteln.
Im VerwaltungsVollzug ist zur Prüfung von Vorha

ben zur Bodenmaterialverwertung eine übersichtli
che Darstellung der Eignung des Bodenaushubs 
(Klassifizierung) hilfreich.
In Abhängigkeit vom Schadstoffgesamtgehalt un
terscheiden die Regelwerke zwei Verwertungsklas
sen (vgl. Tab. 1), "uneingeschränkt geeignet" und
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Mögliche Kombinationen von Bodenmaterial und Boden am Aufbringungsstandort.
Tabelle 3

Verwertungsklasse des Bodens

Scbadätoffgehalt Bodenart
gnij

enhaupt-
[>pe

<5robfeodenantejll

v w o WVl A B C l i l b c

Verwertungs-
i l i i l + -f A + + + l l l l i l l I I I I I I 4

klasse des Bodenmaterials VWI B + +* b l l l i i i 4-

C + Qr 4 •

Dabei ist: + zulässige Kombination
Kombination ausgeschlossen

Das Aufbringen von Bodenmaterial der Bodenartenhauptgruppe "Sand" auf "Ton" ist auf eine Mächtigkeit 
von 20 cm zu begrenzen und nachfolgend einzuarbeiten.

"eingeschränkt geeignet"
Eine unter dem Schadstoffaspekt uneingeschränkte 
Verwertungsqualität liegt vor, wenn der ermittelte 
Schadstoffgehalt unterhalb des jeweiligen von den 
Ländern festgelegten Hintergnmdwertes (LABO 
1995), d.h. in der Verwertungsklasse 0 liegt.
Eine unter dem Schadstoffaspekt eingeschränkte 
Verwertungsqualität (Verwertungsklasse 1) liegt 
vor, wenn der ermittelte Schadstoffgehalt den Hin
tergrundwert überschreitet aber die Bodenwerte der 
Klärschlammverordnung noch eingehalten werden.
P hysikalische M aterialbeschaffenheit
Die Eignung des Bodenmaterials wird neben seinen 
Schadstoffgehalten auch von seinem Wasserhalte- 
und Infiltrationsvermögen, der Luftkapazität, dem 
Sorptionsvermögen und auch von seiner Bearbeit
barkeit bestimmt. Zur Beschreibung dieser Eigen
schaften sind bei allen Regelwerken folgende Prüf
kriterien genannt:

Humusgehalt (Ober- oder Unterboden), 
Bodenart (Sand, Schluff, Ton), 
Grobbodenanteil (Kies, Grus, Steine), 
Bodenfremde Bestandteile (Bauschutt, Straßen
aufbruch usw.),
Vemässungsmerkmale (Naßbleichung und Rost
fleckigkeit sowie Auftreten von Grund- und Stau
wasser).

Darüberhinaus können weitere Prüfkriterien (z.B. 
Lagerungsdichte bei Bodenaushub aus verdichteten 
Böden von Baustraßen etc.) berücksichtigt werden. 
In die Bewertung gehen zunächst die Prüfkriterien 
Bodenart und Grobbodenanteil ein. Hier werden

drei Verwertungsklassen unterschieden (vgl. Tab. 
2). Insbesondere die Prüf kriterien Humusgehalt und 
Vemässungsmerkmale können zur Einstufung in 
eine andere Verwertungsklasse führen.

5. E ignung des V erw ertungsstan dörtes
In den Regelwerken, z.B. (LABO 1997) werden 
Tabuflächen auf gelistet, die grundsätzlich nicht mit 
Bodenmaterial überschüttet werden dürfen:

Böden mit bereits hohem Ertragspotential, die durch 
Aufbringung von Bodenmaterial nicht mehr ver
bessert werden können. Auch durch das Aufbrin
gen von Bodenmaterial auf Böden, bei denen ein 
durchwurzelbares Bodenprofil von mehr als 
2,0m Gesamtmächtigkeit entsteht, wird kein wei
terer Nutzen mehr erzielt. Solche Aufschüttun
gen stellen daher keine Bodenverbesserung dar. 
Böden mit besonderer Ausprägung der Funktion 
"Standort für natürliche Vegetation", z.B. be
stimmte Böden mit geringer nutzbarer Feldkapa
zität (u.a. Trockenrasen- und Halbtrockenrasen- 
Standorte) oder Anmoore und Moore.
Böden mit besonderer Bedeutung als land- 
schafts- und kulturgeschichtliche Urkunden, z.B. 
Paläoböden oder seltene geomorphe Strukturen.

Darüberhinaus wird auf rechtlich ausgewiesene 
Schutzflächen, z.B. Wasserschutzgebiete und Na
turschutzgebiete hingewiesen, die gleichfalls als 
Verwertungsstandort ausgenommen sind.
Im Bewertungsablauf wird auch der Boden am Ver
wertungsort einbezogen. Dabei wird analog zum
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Umlagerungseignung (Mindestfestigkeit) von Böden in Abhängigkeit vom Feuchtezustand (LABO 1997).
Tabelle 4

Umlagerungsotgnung Feuchtezustand nicht bmdiger und schwach 
bmdiger Böden (<  17% Tori)

Konsistenz* bmdiger 
Böden (>17% Ton)

optimal trocken (staubig) bis schwach feucht (Probe 
wird bei Wasserzugabe dunkler)

halbfest

tolerierbar feucht (Finger werden etwas feucht, Probe 
wird bei Wasserzugabe nicht dunkler)

steifplastisch

unzulässig stark feucht (Wasseraustritt beim Klopfen) 
bis naß (Boden zerfließt)

weich bis breiig

* Ermittlung der Konsistenz nach "Bodenkundliche Kartieranleitung" (Tab. 31, S. 122) durch einfache Feld
ansprache

Bodenmaterial verfahren und der Boden in Verwer
tungsklassen nach Tabelle 1 und 2 eingestuft.
Die Aufbringung von Bodenmaterial auf Böden 
wird nur bei ähnlicher chemischer und physikali
scher Beschaffenheit zugelassen (Grundsatz: "Glei
ches zu Gleichem"). Eine unter dem Schadstoff
aspekt imeingeschränkte Verwertung ist beispiels
weise möglich, wenn der Schadstoffgehalt im auf
gebrachten Bodenmaterial die des "Empfänger"- 
Bodens nicht überschreitet bzw. der Verwertungs
klasse des "Empfänger"-Bodens entspricht. Eine 
Verschlechterung von Böden mit Bodenmaterial 
"niedriger" Verwertungsklasse ist nicht zulässig. 
Ausgehend von diesem Grundsatz kann z.B. im 
LABO-Regelwerk (1997) anhand einer Übersichts
tabelle (vgl. Tabelle 3) abgeprüft werden, ob die 
geplante Kombination von Bodenmaterial und Bo
den bezüglich der Prüfkriterien Schadstoffgehalt, 
Bodenart und Grobbodenanteil zulässig ist.

6. G rundsätze der technischen D urchführung
Der Umgang mit Bodenmaterial ist mit Gefahren für 
das Bodengefüge verbunden, die in den genannten 
Regelwerken skizziert werden:
Mechanische Einwirkungen bei der Umlagerung 
führen je nach Gefügestabilität (abhängig von Bo
denart, Bodengefüge, Bodenfeuchte) des Boden
aushubs und des zu meliorierenden Bodens zu Ge
fügeveränderungen. Diese äußern sich vor allem in 
einer Verringerung des Porenvolumens, einer Än
derung der Porengrößenverteilung und einer Unter
brechung der Porenkontinuität (Verdichtung). Da
durch wird der Wasser- und Lufthaushalt sowie die 
Durchwurzelbarkeit beeinträchtigt und die Ver- 
schlämmungs- und Erosionsneigung (Erodierbar- 
keit) der Böden verstärkt. Die Regenerationsfähig
keit des Bodengefüges ist begrenzt. Schädliche Ge
fügeveränderungen insbesondere des Unterbodens 
können daher irreversibel sein.
Um das Ausmaß und die Intensität von Verdichtun
gen auf das unvermeidbare Maß zu beschränken,

werden in den Regelwerken drei wesentliche Anfor
derungen formuliert, bei deren Beachtung Schäden 
weitgehend vermeidbar sind:
1. Bei der Umlagerung ist der Feuchtezustand bzw. 

die Konsistenz (Wassergehalt) des Bodens zu 
beachten. Nur Böden mit einer geeigneten "Min
destfestigkeit" können ausgebaut werden. Nach 
nassen Wittenmgsperioden müssen daher die 
Böden ausreichend abgetrocknet sein. Anhalts
punkte für die Umlagerungseignung des Bodens 
gibt die Tabelle 4.

2. Die Umlagerung von Bodenmaterial hat mit ge
eigneter Technik zu erfolgen. Der frisch ge
schüttete Boden oder das Zwischenlager darf 
z.B. nicht mit Radfahrzeugen befahren werden.

3. Zur Wiederherstellung und Sicherung von Ge
fügestabilität und Porenkontinuität der frisch 
geschütteten Böden (mechanische Belastbar
keit, Erosions widerstand) sind geeignete Nach
sorgemaßnahmen (Bewirtschaftungsauflagen) 
zu ergreifen.

7. Sch lußfolgerungen
Der Ausschluß von ungeeignetem Bodenmaterial, 
die Beschränkung von Geländeauffüllungen auf 
verbesserungsfähige Standorte und der schonende 
Umgang mit Böden und Bodenmaterial bei Ausbau 
und Wiederverwendung ist zur Vermeidung von 
Boden- und Umweltbelastungen sowie zur Erhal
tung der Ressource Boden unverzichtbar.
Bei Berücksichtigung der in den Technischen Re
gelwerken festgelegten Vorgaben läßt sich dieser 
Anspruch weitgehend umsetzen. Den Genehmi
gungsbehörden wird damit ein bundeseinheitlicher 
fachlicher Maßstab bei der Bewertung von Vorha
ben zur Geländeauffüllung und Rekultivierung an 
die Hand gegeben. Die konkreten Vorgaben führen 
zu weniger Abstimmungsaufwand innerhalb des 
Genehmigungsverfahrens und tragen somit zu deren 
Beschleunigung bei.
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Aber auch der potentielle Antragsteller kann sich 
umfassend über die konkreten fachlichen Anforde
rungen informieren - dies schafft mehr Transparenz 
im Genehmigungsverfahren. Entscheidungen bei 
Auffüllungen werden dadurch für den Antragsteller 
berechenbarer; dies gibt ihm mehr Sicherheit, und 
die Bereitschaft, diesen Verwertungsweg zu be
schreiten, wird gesteigert. Der Grundstückseigentü
mer und Landwirt kann damit auch bereits im Vor
feld einer Antragsstellung das ihm angediente Bo
denmaterial auf die versprochene Qualität und Bo
denverbesserungswirkung überprüfen.
Die Wirksamkeit dieser Instrumente setzt allerdings 
eine breite Akzeptanz bei den betroffenen Bauun- 
temehmen, Landwirten und auch Genehmigungsbe
hörden voraus, da eine vollständige Überwachung 
aller VerwertungsVorhaben durch die zuständigen 
Behörden aufgrund des fehlenden und derzeit noch 
weiter reduzierten Fachpersonals von vornherein 
ausscheidet.
Hierzu ist es notwendig, die fachlichen Anforderun
gen an Untersuchung, Bewertung und technische 
Durchführung übersichtlich und praktikabel zu ge
stalten und entsprechend dem Grundsatz der Ver
hältnismäßigkeit auf allzu detaillierte Regulierun
gen zu verzichten. Die Zukunft wird zeigen, ob dies 
mit den vorgestellten Technischen Regelwerken ge
lungen ist.

8. Z u sa m m en fassu n g
Bodenmaterial, das bei Baumaßnahmen anfällt, 
stellt eine wertvolle und nicht emeuerbare Ressource 
dar. Sinnvolle Verwertungsmaßnahmen ermöglichen 
die Erhaltung dieses natürlichen Rohstoffs. Von 
Bedeutung ist vor allem der Einsatz in der Rekulti
vierung von Rohstoffabbaustätten und bei Gelände
auffüllungen zur Verbesserung der Böden in ihrer 
Leistungsfähigkeit.
Fachliche Bewertungshilfen in Form Technischer 
Regelwerke oder Normen sollen den Rekultivie- 
rungs- bzw. Bodenverbesserungserfolg sicherstel
len. Darin werden die Eignung des Bodenmaterials, 
die Eignung des Verwertungsortes bzw. des dort 
vorhandenen Bodens und der Umgang mit Boden
material geregelt.
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